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Chronique générale

Infrastructure et environnement

Transports et communications

Politique des transports

Im November 2016 richtete der Bundesrat seine Botschaft zum Regionalen
Personenverkehr 2018-2021 und den zugehörigen Verpflichtungskredit an das
Parlament. Zum Einen sollte mit einer Änderung des Personenbeförderungsgesetzes
(PBG) der Zahlungsrahmen als Instrument der Abgeltung von Leistungen des regionalen
Personenverkehrs durch den Verpflichtungskredit ersetzt werden. Zum Anderen sollte
mit einem Bundesbeschluss ein Verpflichtungskredit von CHF 3'959,6 Mio. für die
Abgeltung von Leistungen des regionalen Personenverkehrs in den Jahren 2018 bis 2021
bewilligt werden. 
Als Erstrat nahm der Ständerat die Beratung des Geschäfts am 8. März 2017 auf. Die
Kommissionsmehrheit der KVF-SR empfahl dem Rat, auf das Geschäft einzutreten, die
Änderung des PBG anzunehmen und den Verpflichtungskredit um CHF 144 Mio. zu
erhöhen. Bundesrätin Leuthard rief mit ungewohnt starken Worten zur
finanzpolitischen Vernunft auf und kritisierte, dass diverse Unterstützerinnen und
Unterstützer der Kommissionsmehrheit im Rat ihre Interessenbindungen nicht
offengelegt hatten. Eine Minderheit Wicki (fdp, NW) wollte dem Verpflichtungskredit
gemäss Bundesrat zustimmen. Die kleine Kammer trat ohne Gegenantrag auf die
Vorlage ein und stimmte der Änderung des PBG einstimmig zu. Mit 26 zu 17 Stimmen
(keine Enthaltungen) folgte der Rat der Kommissionsmehrheit, erhöhte den
Verpflichtungskredit und strich einen Artikel, der eine gestaffelte Freigabe der Mittel
des Kredits vorsah. 
Der Nationalrat nahm die Debatte am 3. Mai 2017 auf. Die Mehrheit der KVF-NR
empfahl, auf die Vorlage einzutreten, der Änderung des Personenbeförderungsgesetzes
zuzustimmen und beim Verpflichtungskredit dem Beschluss des Ständerates zu folgen.
Eine Minderheit Giezendanner (svp, AG) verlangte Nichteintreten und eine Minderheit
Bühler wollte bezüglich der Höhe des Verpflichtungskredits dem Bundesrat folgen. Die
Finanzkommission äusserte sich ebenfalls zu diesem Geschäft: Eine
Kommissionsmehrheit empfahl, bezüglich des Verpflichtungskredits dem Bundesrat zu
folgen, eine Minderheit Hadorn (sp, SO) wollte hingegen dem Ständerat folgen. Mit 133
zu 44 Stimmen bei 7 Enthaltungen trat der Nationalrat auf die Vorlage ein. Die
Gesetzesänderung wurde mit 141 zu 40 Stimmen bei 9 Enthaltungen angenommen,
wobei sämtliche Gegenstimmen und Enthaltungen aus der SVP-Fraktion stammten, die
in dieser Sache ungewöhnlich gespalten auftrat. Der vom Ständerat aufgenommenen
Erhöhung des Verpflichtungskredits stimmte der Nationalrat mit 98 zu 92 Stimmen bei
einer Enthaltung zu, ebenso bestätigte die grosse Kammer die Streichung des Artikels
zur gestaffelten Auszahlung der Gelder mit 116 zu 76 Stimmen (keine Enthaltungen). In
der Gesamtabstimmung stimmte der Nationalrat mit 136 zu 51 Stimmen bei 5
Enthaltungen der ständerätlichen Fassung zu. Am 16. Juni 2017 nahm der Nationalrat die
Vorlage in der Schlussabstimmung mit 149 zu 45 Stimmen bei 2 Enthaltungen an, wobei
erneut alle Gegenstimmen und Enthaltungen aus den Reihen der SVP stammten. Der
Ständerat stimmte in der Schlussabstimmung am selben Tag mit 43 zu 1 Stimme (keine
Enthaltungen) zu. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.03.2017
NIKLAUS BIERI

Trafic routier

Eine im Dezember 2015 von Ständerat Erich Ettlin (cvp, OW) eingereichte Motion
richtete sich gegen eine übermässige administrative Belastung bei
Geschäftsfahrzeuginhabern. Im Rahmen der FABI war 2014 der steuerliche
Fahrkostenabzug auf CHF 3000 plafoniert worden. Um den Fahrkostenabzug war in der
FABI-Debatte heftig gekämpft worden, doch mit der Annahme der FABI-Vorlage durch
das Stimmvolk im Februar 2014 galt ein maximaler Fahrkostenabzug von CHF 3000. Im
Sinne einer Gleichbehandlung aller Steuerpflichtigen plante die Eidgenössische
Steuerverwaltung eine Praxisänderung, die den maximalen Fahrkostenabzug auch für
Inhaber von Geschäftsfahrzeugen berücksichtigt. Weil zwischen Arbeitsweg und
Aussendienst unterschieden wird, steigt gemäss Ettlin der administrative Aufwand für
Arbeitgeber und -nehmer übermässig an. Weil die Fahrkosten, die CHF 3000
übersteigen, den Arbeitnehmern mit Geschäftsfahrzeug neu als Einkommen
angerechnet werden, droht diesen zudem eine höhere Steuerrechnung. Motion Ettlin
fordert den Bundesrat auf, die Steuerverwaltung anzuweisen, diese Praxis nicht

MOTION
DATE: 27.09.2016
NIKLAUS BIERI

01.01.88 - 01.01.18 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



umzusetzen. Am 3. März 2016 nahm sich der Ständerat der Motion an. Ein
Ordnungsantrag von Claude Hêche (sp, JU) wollte die Motion an die Kommission für
Wirtschaft und Abgaben zurückweisen. Der Ordnungsantrag Hêche wurde bei 21 zu 21
Stimmen mit dem Stichentscheid des Präsidenten Comte (fdp, NE) angenommen.  
Am 27. September 2016 kam die kleine Kammer auf das Geschäft zurück. Die
Kommission empfahl dem Rat mit 6 zu 5 Stimmen die Ablehnung der Motion mit der
Begründung, die Gleichbehandlung der Steuerpflichtigen sei mit der neuen Praxis
gewährleistet und der Aufwand zu bewältigen. Bundesrat Maurer stiess ins selbe Horn
und betonte, es sei ausgiebig nach der einfachsten Lösung gesucht worden und die
Annahme der Motion führe kaum zu einer weniger aufwändigen Praxis. Trotzdem folgte
der Rat der Minderheit Wicki (fdp, NW) und nahm die Motion bei 3 Enthaltungen mit 19
zu 18 Stimmen an. 2

1) AB NR, 2017, S. 618 ff.; AB SR, 2017, S. 157 ff.; BBl, 2016, S. 8817 ff.
2) AB SR, 2016, S. 75 ff.; AB SR, 2016, S. 809 ff.
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